
Preisblatt für die Nutzung des Elektrizitätsversorg ungsnetzes

1. Entgelte für den Netzzugang

Die Preise beinhalten die Entgelte für den Netzzugang  zum Elektrizitätsversorgungsnetz
der Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH.

Entnahmestellen
mit Leistungsmessung

netto brutto netto brutto
Anschlussnetzebene: €/kW/a €/kW/a ct/kWh ct/kWh
Umspannung HSP/MSP 0,00 0,00 5,45 6,49
Mittelspannung 2,51 2,99 6,40 7,62
Umspannung MSP/NSP 2,33 2,77 6,70 7,97
Niederspannung 3,02 3,59 6,94 8,26

Entnahmestellen
mit Leistungsmessung

netto brutto netto brutto
Anschlussnetzebene: €/kW/a €/kW/a ct/kWh ct/kWh
Umspannung HSP/MSP 136,24 162,13 0,00 0,00
Mittelspannung 143,93 171,28 0,74 0,88
Umspannung MSP/NSP 134,22 159,72 1,42 1,69
Niederspannung 112,75 134,17 2,55 3,03

Die Jahresbenutzungsdauer ist der Quotient aus pro Jahr entnommener oder eingespeister
elektrischer Arbeit und der in diesem Jahr höchsten Last der Entnahme oder Einspeisung.

Entnahmestellen
ohne Leistungsmessung netto brutto netto brutto
Anschlussnetzebene: ct/kWh ct/kWh € / Zähler /a € / Zähler /a
Niederspannung 6,27 7,46 27,00 32,13

Unterbrechbare 
Verbrauchseinrichtungen netto brutto von bis

ct/kWh ct/kWh hh:mm hh:mm
Speicherheizung 2,51 2,99 21:00 6:00
Wärmepumpe, sonstiges 2,51 2,99

2. Preise für Reserveinanspruchnahme

ab 110% der
Entnahme 0 - 200 h 200 - 400 h 400 - 600 h bestellten Leistung

€/kWa netto €/kWa netto €/kWa netto €/kWa netto
Umspannung HS/MS 34,06 40,87 47,69 136,24
Mittelspannung 52,20 62,64 73,08 208,80
Umspannung MS/NS 64,66 77,59 90,52 258,63
Niederspannung 83,98 100,77 117,57 335,90

3. Preise für Blindstrom

Überschreitet die gesamte während des Abrechnungszeitraumes bezogene induktive Blindarbeit 50 % der
während des Abrechnungszeitraumes bezogenen Wirkarbeit, so wird die 50 % der Wirkarbeit (kWh) über-
steigende induktive Blindarbeit (kvarh) mit 1,00 ct/kvarh (brutto 1,19 ct/kvarh) in Rechnung gestellt.

4. Monatsleistungspreis

Die Monatsleistungspreise betragen ein Sechstel der Jahresleistungspreise für die hohe Benutzungsdauer, die
aus dem allgemein gültigen Preissystem für die jeweilige Spannungsebene hervorgehen. Entsprechend kommen
im Monatsleistungspreissystem die Arbeitspreise für die hohe Benutzungsdauer zur Anwendung.

Entnahme Leistungspreis Arbeitspreis

€/kWm netto ct/kWh netto
Umspannung HS/MS 22,71 0,00
Mittelspannung 23,99 0,74
Umspannung MS/NS 22,37 1,42
Niederspannung 18,79 2,55

5. Entgelte für Messstellenbetrieb je Zählpunkt

mit Leistungsmessung netto brutto
Mittelspannung €/Zähler/Jahr €/Zähler/Jahr
Messstellenbetrieb 1.220,24 1.452,09

mit Leistungsmessung netto brutto
Niederspannung/Umspannung €/Zähler/Jahr €/Zähler/Jahr
Messstellenbetrieb 479,14 570,18

Messung und Abrechnung erfolgen jeweils 12 mal jährlich.
Bei Bedarf (kein GSM-Empfang) ist kundenseitig kostenfrei ein Telefonanschluss und eine Hilfs-
spannungsquelle am Ort der Messung bereitzustellen.
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ohne Leistungsmessung         Messstellenbetrieb
Niederspannung netto brutto

€/Zähler/Jahr €/Zähler/Jahr
Einfachtarifzähler 13,45 16,01
Doppeltarifzähler 26,91 32,02

Unterjährige Ablesungen, welche durch einen Lieferantenwechsel verursacht werden, werden nicht gesondert in Rechnung gestellt.
Preise für den Messstellenbetrieb mit halbjährlicher, vierteljährlicher und monatlicher Messung werden auf Anfrage mitgeteilt.

6. Preise bei Abweichung von der Jahresprognosemenge (M ehr-/Mindermengen) 

Die Mengenabweichungen zwischen der Bilanzkreismeldung und der abgelesenen Verbrauchsmenge je Entnahmestelle werden mit einem symmetrischen,
monatlichen Preis (Mehr-/Mindermengenpreis) berechnet. Die Preise für den Ausgleich dieser Mengenabweichung bei der Verwendung von Standardlastprofilen 
berechnen sich auf Grundlage von monatlichen Marktpreisen. Die Preise werden auf der Internetseite des Netzbetreibers (www.swps.de) veröffentlicht.   

7. Abweichende Spannungsebenen von Entnahme und Mes sung

Bei einer abweichenden Mess- und Entnahmeebene werden die bei der Messung nicht erfassten Verluste durch einen angemessenen Korrekturfaktor bei den 
Messwerten berücksichtigt. Dieses Verfahren entspricht der Regelung in § 6 Nr. 7 des Netznutzungsvertrages der Bundesnetzagentur (BK6-13-042).
Der angewandte Korrekturfaktor kann bei der Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH erfragt werden.

8. Umlage KWK

Die Umlage gemäß §§ 26 und 27 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz n.F. wird in folgender Höhe erhoben:

netto brutto
Nichtprivilegierte Letztverbraucher ct/kWh ct/kWh
Indikativer Gesamtwert 0,438 0,521

Wenn das Gesetz zur Änderung der Bestimmungen zur Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung und zur Eigenversorgung nicht zum 1. Januar 2017 in Kraft
treten sollte, wird die Umlage gemäß § 26 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 2016 in folgender Höhe erhoben:

netto brutto
Kategorie ct/kWh ct/kWh
A' (<= 1.000.000 kWh/a) 0,463* 0,551
B' (> 1.000.000 kWh/a) 0,040* 0,048
C' (> 1.000.000 kWh/a) 0,030* 0,036
* Hinweis: Das KWKG wurde durch den Gesetzgeber überarbeitet. Bei der hier angegebenen Umlage handelt es sich um die aktuelle Veröffentlichung der 
Übertragungsnetzbetreiber (www.netztransparenz.de). 

9. Konzessionsabgabe

Die Preise verstehen sich zuzüglich der Konzessionsabgabe gemäß der Konzessionsabgabenverordnung
in der jeweils gültigen Fassung.

netto brutto
Gemäß KAV ct/kWh ct/kWh
§ 2 Abs. 2 Nr.1 a) 0,61 0,73
§ 2 Abs. 2 Nr.1 b) 1,59 1,89
§ 2 Abs. 3 Nr.1 0,11 0,13

Für den Nachweis der Unterschreitung des Mindestpreises bedarf es des Testats
eines gemeinsam zu bestellenden Wirtschaftsprüfers.

10. Umlage nach §19 (2) Strom NEV
Die § 19 Abs. 2 StromNEV-Umlage wird in folgender Höhe erhoben:

netto brutto
Kategorie ct/kWh ct/kWh
A' (<= 1.000.000 kWh/a) 0,388 0,46
B'-Anteil (> 1.000.000 kWh/a) 0,050 0,06
C'-Anteil (> 1.000.000 kWh/a)* 0,025 0,03

* entsprechen der Letztverbraucherkategorisierung von C' (Letztverbraucher, die dem produzierenden Gewerbe, dem schienengebundenen Verkehr oder der  

Eisenbahninfrastruktur zuzuordnen sind, deren Stromkosten im vorangegangenen Kalenderjahr vier Prozent des Umsatzes überstiegen haben)

11. Offshore-Haftungsumlage

Die Offshore-Haftungsumlage gemäß § 17f Abs. 5 EnWG wird in folgender Höhe erhoben.

netto brutto

Kategorie ct/kWh ct/kWh

A' (<= 1.000.000 kWh/a) -0,028 -0,033
B'-Anteil (> 1.000.000 kWh/a) 0,038 0,045
C'-Anteil (> 1.000.000 kWh/a) 0,025 0,030

12. Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 AbLaV

Die Umlage für abschaltbare Lasten wird ab dem 01.01.2017 von Letztverbrauchern in folgender Höhe erhoben:

netto brutto
ct/kWh ct/kWh

für alle Letztverbraucher 0,006 0,01

13. Umsatzsteuer
In den Bruttopreisen ist die derzeit gültige Umsatzsteuer von 19 % enthalten.

Umlage §19 Strom NEV 

Die aufgeführten Nettopreise gelten zuzüglich der jeweils gesetzlich geltenden Umsatzsteuer.                        
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